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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 61 „Mühlenbreite“ 

 

 

Ortsteil: Nordborchen 

Plangebiet: Östlich der Paderborner Straße, nördlich der Hauptstraße 

 

 

Verfahrensstand:  Vorentwurf 

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie der Be-

hörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

 

1 Anlass und Ziele der Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 „Mühlenbreite“ soll am südwestlichen Eingangs-

bereich von Nordborchen östlich der Paderborner Straße ein neuer Filialstandort der Volksbank 

angesiedelt sowie südlich anschließend ein Wohnquartier entwickelt werden, welches durch eine 

hangfolgende Terrassenhausbebauung den Ortseingang neu prägen soll. Die Fläche ist heute 

überwiegend durch Gehölzbestand und einer nach Westen hin fallenden Geländetopografie ge-

prägt. Während der Bereich westlich der Paderborner Straße heute bereits bebaut ist, fehlt auf der 

östlichen Straßenseite ein bauliches Pendant.  

 

Mit der vorliegenden Planung soll im Plangebiet ein neues Kompetenzzentrum für Beratung und 

Service entstehen, welches den heutigen und zukünftigen Kundenanforderungen und -wünschen 

entspricht. Hierzu ergänzend sollen im räumlichen Zusammenhang weitere gewerbliche Angebote 

geschaffen werden, die neben Büronutzungen, Arztpraxen bzw. einem Ärztehaus auch Cafés und 

ein Nahversorgungsangebot umfassen können. Für die übrigen Flächen soll ein attraktives Woh-

nungsangebot geschaffen werden, welches die heutige Topografie in Form von Terrassenhäusern 

aufgreift und somit die Eingangssituation östlich der Paderborner Straße insgesamt städtebaulich 

neu betont. Mit der Planung erfolgt die städtebauliche Gestaltung des südwestlichen Ortsein-

gangsbereiches und es kann eine wohnortnahe Versorgung in Nordborchen gesichert werden. 

2 Verfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 „Mühlenbreite“ soll im sog. Vollverfahren aufgestellt 

werden.  

 

Gemäß § 2 (4) BauGB ist für das Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung durchzuführen, in der 

die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln sowie in einem Umweltbe-

richt (Teil B der Begründung, folgt im weiteren Verfahren) zu beschreiben und zu bewerten sind.  

Gemäß des § 1a (3) i.V.m. § 1 (6) Nr. 7 Buchstabe a BauGB sind die aufgrund der Änderung des 

Bebauungsplanes zu erwartenden erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen 

und geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung im Bebauungsplan festzusetzen. 

Zudem ist eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) vorzunehmen (siehe Kapitel 9.3). 
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Auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen soll die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 

§ 3 (1) BauGB, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

sowie der Nachbargemeinden gem. § 2 (1) BauGB eingeleitet werden. 

3 Räumlicher Geltungsbereich und Bestandteile des Bebauungsplanes 

Der rd. 1,0 ha große räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb der 

Gemarkung Nordborchen in der Flur 3 und umfasst vollständig die Flurstücke 713, 714, 715, 716, 

717, 718 und 719 sowie teilweise das Flurstück 195. 

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

 

Im Norden: durch die südliche Grenze des Flurstücks 722; 

Im Osten: durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 721 und 722; 

Im Süden: durch die nördliche Grenze des Flurstücks 632 (Hauptstraße); 

Im Westen: durch die östliche Grenze des Flurstücks 1058 (Paderborner Straße). 

 

Der verbindliche Geltungsbereich ist im Plan selbst durch Planzeichen festgesetzt. 

 

Der Bebauungsplan besteht aus: 

− dem Plan mit den zeichnerischen Festsetzungen und 

− den textlichen Festsetzungen. 

Die Begründung ist gem. § 9 (8) BauGB beigefügt. Sie ist unterteilt in: 

− Teil A: Ziele, Zwecke sowie wesentliche Inhalte der Planung 

− Teil B: Umweltbericht (separat, folgt im weiteren Verfahren) 

4 Situationsbeschreibung  

Das Plangebiet befindet sich mit der Lage an der Paderborner Straße im südwestlichen Eingangs-

bereich des Ortsteils Nordborchen aus Kirchborchen kommend. Die Fläche selbst ist heute über-

wiegend durch einen dichten Gehölzbestand geprägt. Im Norden des Plangebiets befindet sich an 

der Paderborner Straße ein leerstehendes Wohnhaus mit verschiedenen Anbauten und Nebenge-

bäuden, welches sich stark sanierungsbedürftig darstellt. Das Plangebiet ist von einer deutlichen 

Hangneigung nach Westen gekennzeichnet. Auch im südlichen Bereich fällt das Gelände zur 

Hauptstraße hin stark ab. 

 

Im Westen grenzt an das Plangebiet die Paderborner Straße (L 755), die eine verkehrsreiche Ver-

bindungsachse zwischen den Borchener Ortsteilen Nordborchen und Kirchborchen darstellt, und 

im Norden an die A 33, Anschlussstelle Mönkeloh sowie im Süden an die A 33, Anschlussstelle 

Borchen anbindet. Parallel zur Paderborner Straße verläuft unterhalb eines Hangs die Altenaus-

traße, die überwiegend mit Einfamilienhäusern und großzügig dimensionierten Hausgärten be-

baut ist.  

Das Plangebiet selbst sowie die östlich anschließenden Flächen sind Teil einer ehemaligen Erdde-

ponie, die als solche nicht mehr genutzt wird und heute eine Brachfläche mit Pioniervegetation 

darstellt. Die Deponie ist abgeschlossen und endhergerichtet. Sie gilt ab dem 06.04.2006 als still-

gelegt und befindet sich aktuell in der abfallrechtlichen Nachsorgephase.  
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Im weiteren östlichen Anschluss folgt das Wohngebiet am Kastanienweg, welches im Jahr 2006 

entwickelt wurde. Südlich des Plangebietes verläuft im Anschluss zur Hauptstraße der Mündungs-

bereich des Mühlengrabens in die Altenau. 

 

 

Abbildung 1:  Plangebiet im Luftbild (ohne Maßstab), Quelle: Tim-Online NRW 

5 Planungsrechtliche Vorgaben 

5.1 Ziele der Raumordnung 

Bauleitpläne sind gem. § 1 (4) BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold, Teilabschnitt Paderborn-Höxter wird das Plan-

gebiet als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ (ASB) dargestellt (siehe Abbildung 2).  

 

Zurzeit wird der Regionalplan für die Planungsregion Ostwestfalen-Lippe neu aufgestellt (Regional-

plan OWL). Er liegt derzeit als Entwurf (Stand Erarbeitungsbeschluss 05.10.2020) vor, und gilt als 

sonstiges Erfordernis der Raumordnung nach § 3 (1) Nr. 4 ROG. Die in Aufstellung befindlichen 

Ziele der Raumordnung sind damit gemäß § 4 (1) Satz 1 ROG in Abwägungs- oder Ermessensent-

scheidungen zu berücksichtigen, aber noch nicht nach § 1 (4) BauGB bindend. In dem Entwurf wird 

das Plangebiet ebenfalls als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. 
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Abbildung 2: Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold Teilabschnitt Paderborn-Höxter, Auszug 

(ohne Maßstab) 

5.2 Flächennutzungsplan 

Bebauungspläne sind gem. § 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.  

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Borchen wird das Plangebiet derzeit voll-

umfänglich als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt (siehe Abbildung 3). Mit der Änderung 

des Bebauungsplanes soll ein Urbanes Gebiet sowie ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt wer-

den (siehe Kapitel 7.2), sodass die Planung nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wird.  

 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Borchen, ohne Maßstab 
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Der Flächennutzungsplan der Gemeinden Borchen soll daher im Parallelverfahren gem. § 8 (3) 

BauGB geändert werden. Mit der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes soll die zu überbau-

ende Fläche als gemischte Baufläche bzw. Wohnbaufläche dargestellt werden. Parallel soll für 

eine Fläche im Osten von Nordborchen die Ausweisung von Wohnbauflächen zurückgenommen 

werden. 

Mit der parallelen Änderung des Flächennutzungsplanes wird dem Entwicklungsgebot gem. § 8 

(2) BauGB entsprochen. 

5.3 Landschaftsplan 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches eines Landschaftsplanes oder 

eines Landschaftsschutzgebietes. 

6 Städtebauliches Konzept 

Die Anbindung des Plangebietes an die Paderborner Straße soll im Norden des Plangebietes erfol-

gen, da sich hier die Geländetopografie des Plangebietes an das Straßenniveau der Landesstraße 

angleicht. Im Eingangsbereich soll der neue Filialstandort für die Volksbank umgesetzt werden, 

sodass hier zum einen eine gute Erreichbarkeit für den zukünftigen Kundenverkehr besteht und 

zum anderen dieser nicht ins Plangebiet verlagert wird. Für eine optimale Anfahrbarkeit der Filiale 

ist eine Umfahrung des Grundstückes der Volksbank vorgesehen. Eine direkte Anbindung des 

Grundstücks an die Paderborner Straße ist hier aus topografischen und verkehrlichen Gesichts-

punkten zu vermeiden. Im weiteren Verlauf soll die zukünftige Planstraße die Baufelder von Wes-

ten her und somit hangseitig erschließen. Für die Errichtung des neuen Kompetenzzentrums für 

Beratung und Service ist der Abriss des leerstehenden Wohngebäudes in diesem Bereich erforder-

lich. Um das Befahren von Müllfahrzeugen zu ermöglichen, ist eine entsprechend dimensionierte 

Wendeanlage im Süden der Erschließungsstraße vorgesehen. 

 

 

Abbildung 4: Visualisierung der geplanten Terrassenhausbebauung mit Blick von Süden (Quelle: HOGA 

architektur-visualisierung) 

 

Im Anschluss an die geplante Bankfiliale sollen Wohnnutzungen und ergänzende gewerbliche An-

gebote vorgesehen werden, die neben Büronutzungen, Arztpraxen bzw. einem Ärztehaus auch 
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Cafés und Nahversorgungsangebote umfassen können. Südlich hiervon ist eine Wohnbebauung 

in Form von Terrassenhäusern vorgesehen, die sich von der geplanten Erschließungsstraße im 

Westen nach Osten in den Hang hinein entwickeln und eine dementsprechende Staffelung der 

Gebäudehöhe ausbilden. Zur östlichen Plangebietsgrenze hin sollen die Gebäude in Verbindung 

mit dem aufsteigenden Gelände den Charakter einer zweigeschossigen Bebauung mit darüberlie-

gendem Staffelgeschoss einnehmen, sodass hier eine verträgliche Einbindung in den Bestand ge-

währleistet werden kann. 

7 Planungsrechtliche Festsetzungen 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Für den nördlichen Bereich des Plangebietes soll eine Bankfiliale sowie weitere ergänzende ge-

werbliche Angebote angesiedelt werden, die neben Büronutzungen, Arztpraxen bzw. einem Ärzte-

haus auch Cafés und Nahversorgungsangebot umfassen können. Darüber hinaus soll aber auch 

für diese Bereiche die Möglichkeit zur Unterbringung von Wohnnutzungen geschaffen werden. Um 

hier eine entsprechende Flexibilität bei der späteren Umsetzung zu erhalten, soll für diese Bereiche 

ein Urbanes Gebiet gem. § 6a BauNVO festgesetzt werden. 

Im Urbanen Gebiet werden die beiden Hauptnutzungen Wohnen und nicht wesentlich störendes 

Gewerbe um soziale, kulturelle und andere Einrichtungen ergänzt. Gegenüber dem Mischgebiet 

ermöglicht das urbane Gebiet eine größere Offenheit und zugleich eine größere Bandbreite an 

Nutzungsmischungen als besonderes Wesensmerkmal. Dies entspricht dem geplanten Gebietsch-

arakter für den Bereich, welches sich als durchmischt darstellen soll und somit maßgeblich zur 

Attraktivität und Lebendigkeit des Ortes beiträgt. Mit der Planung sollen über einen flexiblen Nut-

zungskatalog positive Standortbedingungen für die Lage am südlichen Ortseingang geschaffen 

werden. 

Der Nutzungskatalog des § 6a BauNVO wird lediglich hinsichtlich der ausnahmsweise zulässigen 

Vergnügungsstätten und Tankstellen eingeschränkt. Diese sollen im Plangebiet jeweils nicht zuläs-

sig sein. Vergnügungsstätten werden aufgrund des unmittelbar angrenzenden Wohnumfelds als 

nicht vertretbar angesehen. Tankstellen entsprechen ebenfalls nicht der gewünschten Nutzungs-

struktur und dem geplanten Charakter des Plangebietes. Weitergehende Regelungen, z.B. hinsicht-

lich einer geschossweisen Zulässigkeit oder Ausschluss von Nutzungen, sollen zugunsten einer hö-

heren Flexibilität bei der Ausnutzung der Grundstücke nicht vorgenommen werden. 

 

Für die übrigen südlich angrenzenden Bereiche wird entsprechend der geplanten Wohnbebauung 

ein Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO festgesetzt. Die ausnahmsweise zulässigen Nutzun-

gen Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden als nicht zulässig festgesetzt, da diese der geplan-

ten Bebauungsstruktur einer Terrassenhausbauweise entgegenstehen würden.  

7.2 Maß der baulichen Nutzung 

Mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung soll die bauliche Dichte und die Ausdeh-

nung baulicher Anlagen geregelt werden. 

 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Der flächenmäßige Anteil des Baugrundstückes, der von baulichen Anlagen überdeckt werden 

darf, wird gem. § 19 BauNVO durch die Grundflächenzahl (GRZ) angegeben.  
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Entsprechend der Orientierungswerte des § 17 BauNVO soll für das Allgemeine Wohngebiet eine 

GRZ von 0,4 als Höchstmaß festgesetzt werden. Gemäß § 19 (4) BauNVO ist eine Überschreitung 

der GRZ für Garagen, Stellplätze und die jeweiligen Zufahrten sowie für Nebenanlagen und bauli-

che Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche um 50% - also bis zu einer GRZ von 0,6 - zulässig. 

Diese Überschreitungsmöglichkeit soll zugunsten der Errichtung von Tiefgaragen auf 0,8 erweitert 

werden, jedoch nur wenn im gleichen Maße der Überschreitung über die GRZ von 0,6 hinaus eine 

Begrünung von Dachflächen erfolgt. Hierdurch soll die umfangreichere Inanspruchnahme natür-

lich gewachsenen Bodens ausgeglichen werden.  

 

Für die festgesetzten Urbanen Gebiete soll eine GRZ von 0,6 festgesetzt werden, wodurch eine 

höhere Flexibilität bei der Ausnutzung der Grundstücke erreicht wird. Gleichzeitig bleibt die Fest-

setzung unter dem Orientierungswert des § 17 BauNVO für Urbane Gebiete. Mit der Beschränkung 

der GRZ soll eine verträgliche Einbindung in das sonst wohnbaulich genutzte Umfeld erreicht wer-

den. Gemäß § 19 (4) BauNVO ist für diese Bereiche eine Überschreitung der GRZ für Garagen, Stell-

plätze und die jeweiligen Zufahrten sowie für Nebenanlagen und bauliche Anlagen unterhalb der 

Geländeoberfläche bis zu einer GRZ von 0,8 zulässig. Bei entsprechender Ausnutzung ist dabei kein 

Ausgleich in Form einer Dachbegrünung erforderlich. 

 

Geschossflächenzahl (GFZ)  

Die Geschossflächenzahl drückt das Verhältnis der Geschossfläche zur maßgebenden Grund-

stücksfläche des Baugrundstückes aus. Entsprechend der festgesetzten GRZ sowie der Zahl der 

Vollgeschosse (siehe Kapitel 7.3) wird die GFZ im Bereich der geplanten Bankfiliale (2 Vollge-

schosse) auf 1,2 sowie südlich angrenzend (3 Vollgeschosse) auf 1,8 festgesetzt. Für die geplanten 

Allgemeinen Wohngebiete wird im Zusammenhang mit maximal 2 möglichen Vollgeschossen eine 

GFZ von 0,8 festgesetzt. Die Festsetzungen liegen jeweils unterhalb der in § 17 BauNVO vorgege-

benen Orientierungswerte. 

7.3 Zahl der Vollgeschosse / Gebäudehöhen  

Mit den Festsetzungen zur Geschossigkeit und der Höhe baulicher Anlagen wird neben der über-

baubaren Grundstücksfläche maßgebend das dreidimensionale Erscheinungsbild im Plangebiet 

geregelt. Im Zusammenhang mit maximal möglichen Gebäudehöhen ergibt sich über die Zahl der 

Vollgeschosse die Möglichkeit zur Ausbildung von Terrassenhäusern. Gemäß § 2 (5) und (6) BauO 

NRW sind Vollgeschosse oberirdische Geschosse, die mit ihren Deckenoberkanten im Mittel mehr 

als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragen. Aufgrund des im Plangebiet in Richtung Osten 

stark ansteigenden Geländes gelten somit Geschosse nicht als Vollgeschoss, wenn diese weit ge-

nug in den Hang gebaut werden und im Mittel weniger als 1,60 m über die Geländeoberfläche 

hinausragen. Über diese landesbaurechtliche Regelung wird sichergestellt, dass eine spätere Be-

bauung eine Höhenstaffelung entsprechend dem Geländeverlauf vornehmen muss. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die jeweiligen Höhen der baulichen Anlagen fak-

tisch über die Festsetzung absoluter Höhen in Metern über Normalhöhennull (m ü. NHN) angege-

ben, womit diese in Bezug auf die topografischen Verhältnisse eindeutig bestimmbar sowie besser 

nachvollziehbar werden. 

 

Für die festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete werden maximal 2 zulässige Vollgeschosse sowie 

eine maximale Gebäudehöhe von 160,0 m bzw. 160,5 m über NHN (Meter über Normalhöhennull) 

festgesetzt. Das bestehende Gelände weist hier im östlichen Bereich eine Höhe von rd. 149,5 m 

auf, sodass von Osten betrachtet eine maximale Gebäudehöhe von rd. 10,5 m entstehen kann. In 
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Verbindung mit maximal 2 zulässigen Vollgeschossen können die Gebäude somit im Osten ab Ge-

lände 2 Fassadengeschosse sowie ein zusätzliches Staffelgeschoss ausbilden. Im Bereich der ge-

planten Erschließungsstraße im Westen weist das bestehende Gelände eine Höhe von rd. 140,0 m 

auf, sodass von Westen aus betrachtet die Gebäude eine Höhe von bis zu rd. 20,0 m einnehmen 

können. Wie oben beschrieben, müssen sich die Gebäude aufgrund der festgesetzten Zahl der 

Vollgeschosse bei vollständiger Ausnutzung der festgesetzten Gebäudehöhen allerdings mit dem 

Geländeverlauf staffeln, sodass hier die Wirkung einer Terrassenhausbebauung entsteht.  

 

Für das nördlich an die Allgemeinen Wohngebiete anschließende Urbane Gebiet soll zugunsten 

einer prägnanten Ausbildung des Eingangsbereiches ein Hochpunkt in Form eines höhergeschos-

sigen Solitär-Gebäudes ermöglicht werden. Die maximale Gebäudehöhe soll in diesem Bereich 

ebenfalls auf maximal 160,5 m über NHN festgesetzt werden, sodass die maximale Höhenentwick-

lung in etwa der südlich angrenzend geplanten Gebäude entspricht. Die Zahl der Vollgeschosse 

wird auf maximal 3 begrenzt. Da die Geländetopografie hier nach Osten weniger stark ansteigt, 

kann hier ein Gebäude mit einer höheren durchgehenden Fassade entstehen. Im Osten weist das 

bestehende Gelände eine Höhe von rd. 144,0 m über NHN auf, sodass hier eine wahrnehmbare 

Gebäudehöhe von rd. 16,5 m erreicht werden kann. Aufgrund der festgesetzten Zahl der Vollge-

schosse müssen allerdings bei einer vollständigen Ausnutzung der möglichen Gebäudehöhe auch 

hier die unteren bzw. oberen Geschosse als Nicht-Vollgeschoss ausgebildet werden. 

 

Für den Bereich der geplanten Bankfiliale ganz im Norden des Plangebietes wird eine maximale 

Zweigeschossigkeit sowie eine maximale Gebäudehöhe von 149,5 m über NHN festgesetzt, was in 

diesem Bereich einer relativen Gebäudehöhe von maximal rd. 8,5 m entspricht (die bestehende 

Geländehöhe liegt hier bei rd. 141,0 m über NHN). Mit dieser maximal zulässigen Gebäudehöhe, 

kann hier ein entsprechender Übergang zur südlich angrenzend geplanten Bebauung geschaffen 

werden. 

7.4 Bauweise/Überbaubare Grundstücksfläche 

Im gesamten Plangebiet wird eine offene Bauweise festgesetzt. In der offenen Bauweise sind Ge-

bäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten und dürfen Gebäudelängen von über 50 m nicht 

überschreiten. Somit kann insgesamt eine offene Bebauungsstruktur sichergestellt und eine zu 

massiv wirkende Bebauung ausgeschlossen werden. Eine zusätzliche Gliederungsvorgabe erfolgt 

zentral im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes über die Definition der überbaubaren Grund-

stücksflächen. Ansonsten soll im Plangebiet allerdings eine flexible Ausnutzbarkeit der Grundstü-

cke ermöglicht werden. 

 

Um die Errichtung von Tiefgaragen zu forcieren, sind diese explizit auch außerhalb der überbau-

baren Grundstücksflächen zulässig, sofern diese überwiegend unterhalb der Geländeoberfläche 

liegen. 

7.5 Verkehrsflächen 

Die zur Erschließung des Plangebiets vorgesehene Straße wird als Privatstraße in einer Breite von 

7,5 m festgesetzt. Die Straße ist somit ausreichend dimensioniert, um den im Plangebiet entste-

henden Verkehr inklusive Müll- und Rettungsfahrzeuge aufzunehmen. Mit der Dimensionierung 

der Wendeanlage auf ca. 20,0 m x 21,5 m kann das Wenden von 3-achsigen Müllfahrzeugen in 

einem Zug ohne Zurücksetzen sichergestellt werden. 
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Um eine direkte Grundstücksanbindung im Norden des Plangebietes an die Paderborner Straße 

zu verhindern, wird für das hier angrenzend festgesetzte Urbane Gebiet ein Bereich ohne Ein- und 

Ausfahrt festgesetzt. Somit verbleibt die festgesetzte private Straßenverkehrsfläche als einziger 

Anknüpfungspunkt an die Landesstraße. 

Um den Verkehrsfluss auf der Paderborner Straße nicht zu behindern ist vorgesehen, für den aus-

fahrenden Verkehr eine reine Rechtsabbiegemöglichkeit vorzusehen (Verkehrszeichens Z 209-20 

„Vorgeschriebene Fahrtrichtung – rechts). 

7.6 Grünflächen, Flächen für Anpflanzungen und Bindung für die Erhaltung von 

Bäumen 

Die zur Paderborner Straße sowie zur Hauptstraße gelegenen Böschungsflächen werden als Flä-

chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft festge-

setzt. Die innerhalb der festgesetzten Flächen befindlichen Gehölze wurden im Rahmen der Depo-

nienachsorge angepflanzt und sollen zur naturräumlichen Einbindung des Plangebietes entspre-

chend geschützt und erhalten werden. 

 

Im Plangebiet sind Dächer von Hauptgebäuden sowie von Garagen, Carports und Nebenanlagen 

mindestens extensiv zu begrünen. Bei der extensiven Begrünung ist eine Substratschicht von min-

destens 10 cm mit einer Sedum-Kräuter-Mischung herzustellen. Hierdurch kann zum einen eine 

Rückhaltung des Niederschlagswassers und insbesondere eine Verzögerung der Spitzenabflüsse 

erzielt werden. Zum anderen trägt die Verdunstung des gespeicherten Wassers zur Kühlung und 

Luftbefeuchtung bei und führt somit zu einer Verbesserung des Umgebungsklimas. Neben der 

Mindestfestsetzung zur extensiven Dachbegrünung sind jedoch ebenso auch intensive Dachbe-

grünungen zulässig. Die vorgegebene Substratschicht von 10 cm stellt die Mindestanforderung für 

ein ausreichendes Wachstum von Gras-Kräuter-Begrünungen dar, wodurch das Ausbilden von 

Halbtrockenrasen- oder Trockenrasengesellschaft auf den Dachflächen gesichert wird. 

Von der Begrünungspflicht ausgenommen sind Dachflächenbereiche für erforderliche Oberlichter 

und haustechnische Einrichtungen sowie ebenso Dachflächenbereiche, die für Anlagen zur Solar-

energienutzung genutzt werden, um hier eine finanzielle Doppelbelastung für die privaten Bau-

herren zu vermeiden. 

7.7 Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie („PV-Pflicht“) 

Gemäß § 1 (6) Nr. 7 f BauGB ist der Belang der Energieeffizienz bei der Aufstellung der Bauleitpläne 

zu berücksichtigen. Im Zuge der Änderung des Bebauungsplanes wird daher gem. § 9 (1) Nr. 23 b 

festgesetzt, dass bei neu zu errichtenden Gebäuden die für eine Solarnutzung geeigneten Dachflä-

chen (Voraussetzung der Besonnung / Solareintrag für einen technischen und wirtschaftlichen Be-

trieb gegeben) zu mindestens 50 % mit Photovoltaikmodulen auszustatten sind (Solarmindestflä-

che). Die Flächen von solarthermischen Anlagen auf Dachflächen sowie von Photovoltaikmodulen 

an Hausfassaden können auf die Solarmindestfläche auf Dächern angerechnet werden.  

 

Die Planung entspricht somit dem in § 1 (5) und § 1 a (5) BauGB formulierten übergeordneten Ziel 

der Bauleitplanung, eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten, den Erforder-

nissen des Klimawandels zu entsprechen und diesem durch geeignete Maßnahmen entgegenzu-

wirken. Darüber hinaus erfüllt die Aufstellung des Bebauungsplanes die in § 1 (6) Nr. 7 f BauGB 

genannten Belange der Umwelt, die bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere zu 
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berücksichtigen sind (hier: „Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 

Nutzung von Energie“). 

Im Zusammenhang mit der zwingenden Vorgabe zur Errichtung von Anlagen zur Nutzung solarer 

Strahlungsenergie stellt sich die Frage der wirtschaftlichen Zumutbarkeit dieser Festsetzung für die 

Bauherrschaft. Grundsätzlich ist bei einer PV-Anlage zur Eigennutzung von einer Lebensdauer von 

rd. 25 Jahren auszugehen. Da durch den Eigenverbrauch des erzeugten Stromes die Energieaus-

gaben der Haushalte sinken, kann nach allgemein vorherrschender Meinung davon ausgegangen 

werden, dass sich die Errichtung einer PV-Anlage nach 10–15 Jahren bereits amortisiert hat. Somit 

ist die Pflicht zur Anbringung von PV-Anlagen auf Dachflächen der Bauherrschaft wirtschaftlich zu-

mutbar, insbesondere vor dem Hintergrund, dass durch die Festsetzung von Photovoltaikanlagen 

ein Beitrag zur Nutzung erneuerbarer Energien, zum sparsamen und effizienten Umgang mit Ener-

gie, zur Vermeidung von örtlich wirksamen Emissionen sowie zum örtlichen Klimaschutz geleistet 

wird. 

7.8 Örtliche Bauvorschriften  

Um im Plangebiet ein Mindestmaß an gestalterischer Einheit zu erlangen, werden örtliche Bauvor-

schriften zur Dachform und Dachneigung vorgegeben. Insgesamt soll sich das Plangebiet bewusst 

von der umgebenden Bestandsbebauung abheben, andererseits soll ein Ensemble-Charakter im 

Plangebiet selbst sichergestellt werden. Vor diesem Hintergrund sind im Plangebiet ausschließlich 

Flachdächer sowie flach geneigte Pultdächer bis max. 15° Dachneigung zulässig. 

7.9 Immissionsschutz 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll ein Urbanes Gebiet sowie ein Allgemeines Wohnge-

biet unmittelbar östlich der Paderborner Straße (L 755) festgesetzt werden. Durch die L 755 wirken 

Immissionen auf das Plangebiet ein, die in einem schalltechnischen Gutachten untersucht wurden 

(RP Schalltechnik, Osnabrück, April 2023 / siehe Anlage 1).  

In der Bauleitplanung kommen zur Beurteilung von Verkehrslärmimmissionen die schalltechni-

schen Orientierungswerte der DIN 18005, Beiblatt 1, zur Anwendung. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005, 

Teil 1 sind als Zielvorstellungen für den Schallschutz im Städtebau schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung genannt. Konkrete an schutzbedürftiger benachbarter Be-

bauung einzuhaltende Richt- oder Grenzwerte sind nicht enthalten. Im Rahmen der Abwägung al-

ler Belange in der Bauleitplanung können die Orientierungswerte sowohl über- als auch unter-

schritten werden, sie haben in erster Linie empfehlenden Charakter und lauten für Allgemeine 

Wohngebiete, Mischgebiete und Urbane Gebiete:  

 

 
 WA / MI / MU 

tagsüber 
06:00 bis 22:00 Uhr: 55 / 60 / 63 dB (A) 

nachts 
22:00 bis 06:00 Uhr: 45 / 50 / 50 dB (A) 

Tabelle 1: Orientierungswerte der DIN 18005 

 

Die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse gelten in Allgemeinen Wohngebieten dabei im 

Regelfall auch noch als gewahrt, wenn die Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete von 

60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts unterschritten werden, da auch diese Baugebiete dem Wohnen 

dienen und die Orientierungswerte hierauf zugeschnitten sind.  
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Für die Beurteilung der Immissionen durch den Neubau oder die wesentlichen Änderungen öffent-

licher Verkehrswege werden die Regelungen der Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV her-

angezogen. Im Rahmen der Bauleitplanung können die Immissionsgrenzwerte bei der Abwägung 

als zusätzliche Beurteilungsgrundlage von Straßenlärmimmissionen herangezogen werden. Beim 

Neubau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Verkehrswege sind die Immissionsgrenz-

werte einzuhalten oder es sind Maßnahmen zum Schallschutz für die betroffenen Wohnungen zu 

ergreifen. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei Überschreitung der Immissionsgrenz-

werte gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht ohne weitere Schutzmaßnahmen gewährleis-

tet sind. Insofern können die Immissionsgrenzwerte als Grenze des Abwägungsspielraumes für 

Verkehrslärm nach oben hin angesehen werden. Bei darüber hinausgehenden Belastungen sind 

daher zwingend Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen. 

 

  WA / MI / MU 

tagsüber 
06:00 bis 22:00 Uhr: 59 / 64 / 64 dB (A) 

nachts 
22:00 bis 06:00 Uhr: 49 / 54 / 54 dB (A) 

Tabelle 2: Grenzwerte der 16. BImSchV 

 

In der Regel orientieren sich in den vorgenannten Verfahren die planenden Gemeinden an der DIN 

18005 und Baulastträger von Straßen an der 16. BImSchV. Die oben genannten Orientierungs- und 

Grenzwerte haben – für Abwägungsverfahren wie dem vorliegenden – keine normative Bedeutung; 

d.h. sie können durch sachgerechte Abwägung überwunden werden.  

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005, Beiblatt 1, entsprechen den "durch-

schnittlichen Anforderungen an gesundes Wohnen", die Grenzwerte der 16. BImSchV können da-

gegen als Zumutbarkeitsschwelle angesehen werden, die ohne weitere Vorkehrungen erreicht 

werden kann und erfüllen somit die Planungs- und Abwägungsgrundsätze gemäß § 1 (5) BauGB.  

 

  

Abbildung 5: Lärmbelastung im Plangebiet durch Verkehr, ohne Maßstab (Quelle: RP Schalltechnik, Anlage 1) 

tags nachts 
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Gemäß Schallgutachten treten im westlichen Bereich des Plangebietes, für einen rd. 15 m bis 20 m 

tiefen Streifen, unmittelbar an der Landesstraße, tagsüber Immissionen von über 65 dB(A) auf 

(siehe Abbildung 5). Für einen rd. 30 m bis 40 m tiefen Streifen schlagen tagsüber bei freier Schal-

lausbreitung Werte von 60 bis 65 dB(A) auf, die übrigen Bereiche sind mit Lärmwerten von 55 dB(A) 

bis 60 dB(A) belastet. Somit werden tagsüber im Plangebiet die idealtypischen Werte nach DIN 

18005 von 55 dB(A) für Allgemeine Wohngebiete nicht erreicht und auch die Orientierungswerte 

für Mischgebiete von 60 dB(A) größtenteils überschritten. Lediglich die Orientierungswerte für Ur-

bane Gebiete von 63 dB(A) können größtenteils eingehalten werden und werden lediglich im Nah-

bereich zur Paderborner Straße überschritten. Ebenso werden die Grenzwerte der 16. BImSchV für 

Allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) erst in einer Entfernung von rd. 30 m im Plangebiet einge-

halten. Die Grenzwerte für Mischgebiete bzw. Urbane Gebiete von 64 dB(A) können dagegen in 

einer Entfernung von rd. 10 m bis 15 m Entfernung zur Landesstraße eingehalten werden. 

 

Nachts schlagen im Nahbereich zur Paderborner Straße in einer Tiefe von bis zu rd. 10 m 60 dB(A) 

bis 65 dB(A) auf. In einer Entfernung von rd. 20 m bis 30 m werden Lärmwerte von 55 dB(A) bis 60 

dB(A) erreicht, für den überwiegenden restlichen Bereich erreichen die Lärmwerte 50 dB(A) bis 

55 dB(A). Somit werden auch nachts im Plangebiet die idealtypischen Werte nach DIN 18005 von 

55 dB(A) für Allgemeine Wohngebiete nicht erreicht. Ebenso können die Orientierungswerte für 

Mischgebiete und Urbane Gebiete von 50 dB(A) überwiegend nicht eingehalten werden. Die Grenz-

werte der 16. BImSchV für Mischgebiete bzw. Urbane Gebiete von 54 dB(A) werden in einer Entfer-

nung von rd. 25 m zur Paderborner Straße eingehalten. 

 

Die Gemeinde Borchen hat bei ihrer Bauleitplanung und der damit verbundenen Abwägung zu 

entscheiden, ob unter den gegebenen Immissionsbedingungen eine städtebauliche Entwicklung 

an dem Standort erfolgen soll bzw. wie ein ausreichender Schutz gewährleistet werden kann. Die 

Abwägung ist dabei nicht auf die nach dem Immissionsschutzrecht unzumutbaren "schädlichen 

Umwelteinwirkungen" oberhalb normativ festgelegter Grenzwerte zu beschränken. Vielmehr hat 

die Gemeinde eine umfassende planerische Problembewältigung zu leisten, bei der sämtliche vom 

Vorhaben berührten privaten und öffentlichen Belange einbezogen werden müssen. Auf die Er-

mittlung und Abwägung konkret zu erwartender Immissionswerte kann nur verzichtet werden, 

wenn nach den konkreten Gegebenheiten des Einzelfalls keine Belästigungen zu besorgen sind, 

die die Geringfügigkeitsgrenze überschreiten. Dies ist hier nicht der Fall, womit zunächst die Stand-

ortwahl für eine Wohnbebauung vor dem Hintergrund einer möglichst anzustrebenden räumli-

chen Trennung zwischen Emissions- und Immissionsort zu begründen ist: 

7.9.1 Standortwahl vor dem Hintergrund einer anzustrebenden räumlichen 

Trennung zwischen Emissions- und Immissionsort 

Im Sinne des Einhaltens der idealtypischen Orientierungswerte der DIN 18005 für Allgemeine 

Wohngebiete nach BauNVO wäre eine Überplanung des gesamten Plangebietes auszuschließen. 

Die Lärmbelastung ist hier tagsüber von solchem Ausmaß, dass die Orientierungswerte der DIN 

18005 nicht eingehalten werden könnten. Hierbei ist allerdings festzustellen, dass westlich der Pa-

derborner Straße sowie nördlich des Plangebietes bereits bestehende Wohnnutzungen in unmit-

telbarer Entfernung zur Lärmquelle liegen und dies als typisches Ortsbild für Nordborchen zu cha-

rakterisieren ist.  

 

Das Prinzip der vorsorgenden Planung im Sinne der räumlichen Trennung konfligierender Nutzun-

gen (durch die räumliche Trennung dieser Flächennutzungen) im Rahmen der 
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Stadtentwicklungsplanung und Bauleitplanung (Prinzip der räumlichen Trennung als Optimie-

rungsgebot des § 50 BImSchG im Rahmen der Bauleitplanung) ist vor dem Hintergrund der städ-

tebaulich gewünschten Entwicklung und Ausprägung des Siedlungsraumes zu sehen. Aus stadtpla-

nerischer Sicht ist es trotz der anzunehmenden kritischen Lärmbelastung durch den Verkehrslärm 

sinnvoll, hier die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Allgemeinen 

Wohngebietes im Nahbereich zur Paderborner Straße zu schaffen.  

Die Eingangssituation im Südwesten von Nordborchen soll durch die vorliegende Planung neuge-

staltet werden. Die vorliegende Neuplanung soll zukünftig von der Paderborner Straße aus in sei-

ner baulichen Ausgestaltung wahrnehmbar sein. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass bereits 

der Bestand westlich der Paderborner Straße unmittelbar an diese heranrückt.  

 

Für die räumliche Planung ist vor dem Hintergrund der wesentlichen Leitziele gem. § 1 (6) i.V.m. 

§ 1a BauGB, nämlich der Berücksichtigung 

- der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (Nr. 1), 

- der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung (Nr. 2), 

- der Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile (Nr. 4) und 

- der Gestaltung des Ortsbildes (Nr. 5) 

eine Entscheidung bzgl. der Ausweisung und Festsetzung von Wohnbaufläche an diesem Standort 

getroffen worden. 

 

Solche Kriterien im Sinne einer nachhaltigen Siedlungs- und Gebietsentwicklung machen, vor dem 

Hintergrund der oben skizzierten Vorbelastung, ein Abwägen der gesamtplanerischen Aspekte mit 

den Forderungen nach einem ausreichenden Vorsorge- und Schutzanspruch gegenüber schädli-

chen Umwelteinwirkungen notwendig. Dabei ist für das weitere Vorgehen hinsichtlich der Bemes-

sung davon auszugehen, dass für die Beantwortung des Lärmschutzes eine weitergehende Glie-

derung des Plangebietes hinsichtlich der Art der Nutzung ausscheidet. Im nördlichen Bereich sind 

Urbane Gebiete festgesetzt, die einen entsprechend geringeren Schutzanspruch gegenüber Ver-

kehrslärm aufweisen. Im südlichen Bereich ist aus stadtplanerischer Sicht jedoch ein Allgemeines 

Wohngebiet vorzusehen.  

 

Somit ist aufgrund der gegebenen lokalspezifischen Ausprägung der immissionsrelevanten Situa-

tion des Plangebietes eine Entscheidung für eine Entwicklung der u.a. wohngenutzten Bebauung 

und somit der Schaffung neuer potenzieller Immissionsorte getroffen worden, wenn es gelingt, 

durch entsprechende Maßnahmen innerhalb des Plangebietes den Ansprüchen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse ausreichend Rechnung zu tragen. Die räumliche Trennung von 

Emissions- und Immissionsort scheidet zur Konfliktbewältigung aus, da dieses bei der städtebauli-

chen Planung nicht möglich ist. Es verbleibt eine problematische Lärmbelastung im Einwirkungs-

bereich der angrenzenden Verkehrsanlage. Daher ist zunächst der Aspekt des aktiven Schallschut-

zes geprüft worden. 

7.9.2 Aktive Schutzmaßnahmen 

Die räumliche Trennung von Emissions- und Immissionsort scheidet zur Konfliktbewältigung aus, 

da dieses bei der städtebaulichen Planung unter Berücksichtigung der vorhandenen emittierenden 

Verkehrswege (bandartiger Emissionsort) nur sehr bedingt bzw. nicht vollständig möglich ist. Da-

her ist zunächst der Aspekt des aktiven Schallschutzes vor dem Hintergrund der städtebaulichen 

Verträglichkeit sowie der Wirksamkeit geprüft worden. Als aktive Lärmschutzmaßnahmen werden 

im Allgemeinen Maßnahmen bezeichnet, die durch Veränderungen am Verkehrsweg (z. B. günstige 
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Streckenführung, Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, geräuscharmer Fahrbahn-

belag) beziehungsweise durch Pegelreduzierung auf dem Ausbreitungsweg (z.B. Abschirmung, 

Schallabsorption) den Außenlärmpegel im schutzbedürftigen Bereich senken. In den meisten Fäl-

len kommen dabei Lärmschutzwände beziehungsweise Lärmschutzwälle in Betracht, die entweder 

nahe am Verkehrsweg oder nahe an der schutzbedürftigen Nutzung positioniert sind. Aktive Lärm-

schutzmaßnahmen schützen neben den Wohnräumen auch die Außenwohnbereiche (z B. Gärten, 

Terrassen und Balkone) und sind daher im Allgemeinen passiven Maßnahmen (Lärmschutzfenster 

etc.) möglichst vorzuziehen. 

 

Die vom Verkehrslärm meistbetroffenen Bereiche mit deutlichen Orientierungswertüberschreitun-

gen stellen die straßennächsten Bereiche an der Paderborner Straße dar. Eine effektiv abschir-

mende Wirkung an einem Immissionsort setzt eine möglichst lückenlose Errichtung einer Lärm-

schutzeinrichtung voraus. Im Regelfall ist dazu die Sichtlinie zwischen dem höchsten zu schützen-

den Fenster und der Fahrbahn zu unterbrechen. Vor dem Hintergrund einer geplanten Wohnbe-

bauung mit möglichen Gebäudehöhen von bis zu rd. 20 m von Westen ist von Wohnräumen min-

destens auch in vierten und fünften Obergeschossen auszugehen. Um eine Wirksamkeit in den 

oberen Geschossen erzielen und die Einhaltung der idealtypischen Orientierungs- und Grenzwerte 

in dem geplanten Wohngebiet sicherstellen zu können, müssten Lärmschutzwände oder -wälle so-

mit mindestens die Höhe voraussichtlicher Immissionsorte im 5. Obergeschoss und somit von bis 

zu rd. 20 m aufweisen.  

Ein aktiver Lärmschutz hätte mit einer derartigen Dimensionierung in der Höhe und der Länge eine 

an dem Standort unverhältnismäßige stadtgestalterische Wirkung, wie sie innerhalb des Siedlungs-

bereiches des Ortsteils Nordborchens nicht vorkommt und nicht üblich ist. Erklärtes Planungsziel 

ist es zudem durch die geplante Bebauung den Ortseingang neu zu gestalten, sodass die Wahr-

nehmbarkeit hier von entscheidender Bedeutung ist. Eine Lärmschutzwand würde die Wahrnehm-

barkeit des Baugebietes von der Paderborner Straße aus stark einschränken und somit den vor-

genannten Zielen widersprechen. Vor diesem Hintergrund wird von aktiven Maßnahmen zum 

Schutz vor dem auftretenden Verkehrslärm Abstand genommen. 

7.9.3 Passive Schutzmaßnahmen  

Aus stadtplanerischer Sicht sind somit nur passive Lärmschutzmaßnahmen für zukünftig zulässige 

Wohnnutzungen geeignet. In dem Plangebiet liegen Geräuschbelastungen vor, die im Grunde ge-

sundes Wohnen sicherstellen, jedoch einen belästigenden, aber keinen gefährdenden Charakter 

aufweisen. Die Bewältigung des Lärmkonfliktes kann auch dadurch erfolgen, dass den durch Ver-

kehrslärm über die Orientierungs- bzw. Grenzwerte hinaus betroffenen nächstgelegenen Wohn-

gebäuden im Bebauungsplan zumutbare passive Lärmschutzmaßnahmen auferlegt werden. 

Wer erwägt, eine mit passivem Schallschutz "belastete" Wohnung zu beziehen, weiß von vornhe-

rein, mit welchen Einschränkungen er zu rechnen hat. Will er sie entschärfen, ist es ihm grundsätz-

lich zumutbar, zur architektonischen Selbsthilfe zu greifen und - wenn möglich - bereits vor dem 

Einzug diejenigen Räume als Wohn- und Schlafräume vorzusehen, die auf der lärmabgewandten 

Seite des Gebäudes liegen. 

 

Zum Schutz der Empfängerseite vor erhöhten Schallimmissionen sind verschiedene passive Schall-

schutzmaßnahmen möglich. Diese sind z.B.: 

- akustisch günstige Orientierung der Gebäudegrundrisse (Schlafräume an lärmarmer Seite, 

etc.), 
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- Einbau schalldämmender Fenster in Verbindung mit schalldämmenden Lüftungseinrich-

tungen bei Schlafräumen, 

- Erhöhung der Schalldämmung der Fassade, 

- Erhöhung der Schallabsorption in lärmempfindlichen Räumen. 

 

Einige der vorgenannten Maßnahmen beziehen sich auf den eigentlichen Planzustand der zu er-

richtenden Gebäude und obliegen den Bauherren der entsprechenden Gebäude. Beim passiven 

Schallschutz für Wohnungen besteht zunächst die Möglichkeit, die Grundrissgestaltung derart zu 

optimieren, dass Schlaf- und Kinderzimmer auf den lärmabgewandten Gebäudeseiten angeordnet 

werden. An den besonders verlärmten Fassadenseiten können z.B. Treppenhäuser, Bäder, Gäste-

WCs, Vorratsräume und Küchen vorgesehen werden.  

Im vorliegenden Planungsfall ist jedoch eine Terrassenhausbebauung als besonders prägender 

Gebäudestil vorgesehen, bei der die Wohn- und Außenwohnbereiche sich voraussichtlich hangsei-

tig nach Westen hin orientieren werden. Vor diesem Hintergrund soll im Bebauungsplan lediglich 

eine Empfehlung zur lärmoptimierten Ausrichtung der Gebäudegrundrisse erfolgen. Stattdessen 

sind zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes zwingend passiv-baulich Maßnahmen 

umzusetzen, bei denen Wohn- und Aufenthaltsräume mit einem baulichen Schallschutz zu verse-

hen sind. 

Vor diesem Hintergrund sind gem. DIN 4109 Lärmpegelbereiche definiert, die den maßgeblichen 

Außenlärmpegeln im Plangebiet zugeordnet sind. Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen 

Tageszeit, für die sich die höhere Anforderung ergibt. In diesem Fall ist die Nachtzeit maßgeblich, 

da nachts eine größere Fläche von den Überschreitungen betroffen ist. Somit ist nach DIN 4109 

ein Zuschlag von 10 dB(A) pauschal auf den Nachtwert zu vergeben. 

 

Innerhalb der festgesetzten Lärmpegelbereiche III (Maßgeblicher Außenlärmpegel bis 65 dB(A)) 

und V (Maßgeblicher Außenlärmpegel bis 75 dB(A)) sind für Gebäudeseiten und Dachflächen von 

schutzbedürftigen Räumen passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Da es insbesondere 

nachts zu einer Überschreitung des Orientierungswertes kommt, sind in den überwiegend zum 

Schlafen genutzten Räumen mit Fenstern in den betroffenen Gebäudefronten schallgedämmte 

Lüftungen vorzusehen. Eine Lüftung ist nicht erforderlich, wenn zusätzliche Fenster in den Fassa-

den vorgesehen sind, die keine Überschreitung der Orientierungswerte gemäß DIN 18005 aufwei-

sen. Entsprechend der DIN 4109 gilt für die den maßgeblichen Lärmquellen abgewandten Gebäu-

deseiten die Regelung, dass bei offener Bebauung der Außenlärmpegel ohne besonderen Nach-

weis um 5 dB(A) bzw. einen Lärmpegelbereich abgesenkt werden darf. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für die festgesetzten Lärmpegelbereiche die Nachtwerte zu-

grunde gelegt wurden. Für Räume, die nicht zum Schlafen oder als Kinderzimmer genutzt werden, 

gelten somit geringere Anforderungen, die im Rahmen der Baugenehmigung nachzuweisen sind. 

 

Ein besonderer Schutz wird zudem den Außenwohnbereichen im Sinne von Balkonen zugespro-

chen. So wird in einem Urteil des OVG NRW vom 06.04.2020 für Außenwohnbereiche in Allgemei-

nen Wohngebieten ein Wert von bis zu 62 dB(A) als zumutbar angesehen, „denn dieser Wert mar-

kiert die Schwelle, bis zu der unzumutbare Störungen der Kommunikation und der Erholung nicht 

zu erwarten sind“ (OVG NRW, Urteil vom 06.04.2020 – 10 D 31/18.NE). Vor diesem Hintergrund wird 

festgesetzt, dass in den lärmbelasteten Bereichen über 62 dB(A) am Tag zum Schutz eines Außen-

wohnbereichs je Wohneinheit (z.B. Balkone oder Terrassen) bauseitig feste, lärmabschirmende 

Baukörper oder Hindernisse zur Pegelminderung am Gebäude zu installieren, die für eine Pegel-

minderung geeignet sind (Schalldämm-Maß Rw ≥ 25 dB(A)) sind. 
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Wenn im Überschreitungsbereich von über 62 dB(A) Balkone und Terrassen errichtet werden sol-

len, müssen bauseitig feste, lärmabschirmende Baukörper oder Hindernisse zur Pegelminderung 

am Gebäude zum Schutz der Balkone und Terrassen installiert werden, die für eine Pegelminde-

rung geeignet sind (Schalldämm-Maß Rw ≥ 25 dB(A)). Hiervon kann nur abgewichen werden, wenn 

wohnungsbezogen nachgewiesen werden kann, dass ein weiterer Außenwohnbereich bereits den 

vorgenannten Bestimmungen entspricht. Bei allen verglasten Vorbauten, Terrassen und Balkone 

sind zweckmäßige Lüftungen vorzusehen. 

Mit den getroffenen Festsetzungen kann im Plangebiet insgesamt ein ausreichender Lärmschutz 

für die geplanten Nutzungen sichergestellt und gleichzeitig das Bebauungskonzept einer Terras-

senhausbebauung umgesetzt werden. 

8 Belange der Ver- und Entsorgung 

8.1 Trinkwasser/Löschwasser 

Die Versorgung des Plangebietes mit Trink- und Löschwasser kann durch den örtlichen Versor-

gungsträger erfolgen. Ein Anschluss kann an die vorhandenen Leitungen in der Paderborner 

Straße erfolgen. 

8.2 Niederschlags- und Schmutzwasserentsorgung 

Gemäß § 55 Wasserhaushaltsgesetz und § 44 Landeswassergesetz NRW soll Niederschlagswasser 

von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche 

Kanalisation angeschlossen werden, ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisa-

tion ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, sofern dies ohne 

Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist und soweit dem weder wasserrechtliche 

noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften bzw. wasserwirtschaftliche Belange entgegenste-

hen. 

 

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem vorhandenen, angefüllten Boden um kiesig 

steiniges Material, durchsetzt mit Lehm. Ein Versickern von Niederschlagswässern kann in diesem 

gemischtkörnigen Boden zu nicht vorhersehbaren Wegsamkeiten und damit zu einem Abrutschen 

von Bodenmaterial führen. Da unter Zuführung von Wasser der Reibungswinkel in diesem Boden-

material verringert wird, ist die Standsicherheit der geplanten Gebäude gefährdet. Darüber hinaus 

gefährdet ein etwaiger Erdrutsch die angrenzende Straße. 

Im weiteren Verfahren ist für die Planung ein Entwässerungskonzept zu erstellen, in dem u.a. ein 

Wasserhaushaltsnachweis zu erbringen ist. 

 

Die Schmutzwasserentsorgung des Plangebietes soll daher durch einen Anschluss an die vorhan-

denen Leitungen in der Paderborner Straße erfolgen (Schmutzwasserschacht Nr. 80251252). Für 

das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser kann die Ableitung ebenfalls in Richtung der 

südlich gelegenen Hauptstraße erfolgen (Regenwasserschacht Nr. 80256253).  

Zur Gewährleistung der Einleitung in den Kanalbestand werden im Bebauungsplan entsprechende 

Leitungsrechte zugunsten der Entsorgungsträger festgesetzt. 
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8.3 Elektrizität/Wärme/Energetische Quartiersentwicklung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität sowie den fernmeldetechnischen Einrichtungen 

kann ebenfalls durch die örtlichen Versorgungsträger erfolgen. Ein Anschluss kann an die vorhan-

denen Leitungen in der Paderborner Straße erfolgen.  

Die Errichtung von Photovoltaikmodulen zur Stromerzeugung ist möglich und mit der Planung um-

zusetzen.  

Je nach Konzeption kann im Plangebiet eine individuelle Wärme- und Energieversorgung erfolgen 

oder aber ein Nahwärmenetz z.B. über ein Blockheizkraftwerk vorgesehen werden. Eine Konkreti-

sierung hierzu ist im weiteren Planungsprozess angestrebt. Laut Standortcheck des Geologischen 

Dienstes NRW bestehen im Plangebiet bereits bei 40 m Sondenlänge gute Geothermie-Potenziale. 

8.4 Abfallbeseitigung 

Die festgesetzte private Verkehrsfläche ist für Müllfahrzeuge mit einer Breite von 7,50 m ausrei-

chend dimensioniert. Mit der Dimensionierung der Wendeanlage auf ca. 20,0 m x 21,5 m kann das 

Wenden von 3-achsigen Müllfahrzeugen in einem Zug ohne Zurücksetzen sichergestellt werden. 

9 Belange der Umwelt 

9.1 Umweltprüfung/Umweltbericht 

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes im Vollverfahren ist gemäß § 2 (4) BauGB eine Umwelt-

prüfung durchzuführen. Die Darstellung der nach § 2 (4) BauGB ermittelten und bewerteten Be-

lange des Umweltschutzes / der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (Umweltprü-

fung) ist im weiteren Verfahren im Umweltbericht – separater Teil B der Begründung darzulegen. 

 

Dieser wird im Wesentlichen eine Beschreibung und Bewertung der durch die Planung zu erwar-

tenden Umweltauswirkungen enthalten mit Angaben zu: 

- Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, ein-

schließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

- Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung und 

bei Nichtdurchführung der Planung 

- geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen und 

- in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der 

räumliche Geltungsbereich des Bauleitplanes zu berücksichtigen sind. 

 

Mit den vorliegenden Unterlagen soll die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB durchgeführt werden. In diesem Rahmen werden 

die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgefordert, Äußerungen zum erforder-

lichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gem. § 2 (4) BauGB zu tätigen. 

9.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Mit der Planung werden Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt vorbereitet. Diese Ein-

griffe sind zu bilanzieren und der Ausgleich bzw. die Kompensation im Sinne eines Programmes 

zur Bewältigung der Eingriffsfolgen in das Verfahren und die Abwägung einzustellen. 
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Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist im weiteren Verfahren im Umweltbericht (separater 

Teil B der Begründung) darzulegen. 

9.3 Artenschutz 

Nach europäischem Recht müssen bei Eingriffsplanungen alle streng und auf europäischer Ebene 

besonders geschützten Arten berücksichtigt werden. Im Rahmen der Bauleitplanung müssen auch 

die artenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Verbote nach § 44 (1) Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG), welche bei der Umsetzung der vorliegenden Bauleitplanung ausgelöst 

werden können, als spezielle Artenschutzprüfung geprüft werden. Die Auswirkungen und mögli-

chen Konflikte der Planung auf die planungsrelevanten Arten im Sinne der Definition des Ministe-

riums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW sind 

daher in einem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag untersucht worden (Höke Landschaftsarchi-

tektur Umweltplanung, Bielefeld, September 2023 / siehe Anlage 2). 

 

Zur Vorprüfung des Artenspektrums wurden zunächst die mit der Planung verbundenen Wirkfak-

toren ermittelt. Anschließend wurden die Lebensraumtypen im Untersuchungsgebiet erfasst und 

das Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ (FIS) sowie die Land-

schafts- und Informationssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

Nordrhein-Westfalen (LINFOS) ausgewertet. Es erfolgten Ortsbegehungen zur Untersuchung des 

Untersuchungsgebietes. Aufbauend auf diesen Datenquellen sind im Zuge der Vorprüfung alle re-

levanten Arten untersucht worden. 

 

Das Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen" (FIS) nennt für das Mess-

tischblatt 4318, Quadrant 1, für die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebensräume insge-

samt 34 Arten als planungsrelevant, darunter befinden sich fünf Fledermausarten und 29 Vogelar-

ten. Die Landschaftsinformationssammlung des Landes Nordrhein-Westfalen (LINFOS) ergab für 

das Plangebiet und dessen Wirkraum keinerlei aktuelle Hinweise auf Vorkommen planungsrele-

vanter Arten. 

 

Im Rahmen der Vorprüfung konnten artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen für vier 

Fledermausarten, sieben Vogelarten sowie häufige und verbreitete Vogelarten nicht ausgeschlos-

sen werden. Potenzielle Betroffenheiten der Fledermausarten ergeben sich durch den Abriss der 

leerstehenden Gebäude im Norden des Plangebiets. Zahlreiche Strukturen wie Spalten und Risse 

im äußeren Bereich der Gebäude eignen sich als Sommer-/ Zwischenquartier für Fledermäuse. 

Darüber hinaus können gebäudebewohnende Fledermäuse durch diverse Zugänge ins Innere der 

Gebäude gelangen. Eine Eignung für Wochenstuben sowie als Winterquartier für Fledermäuse 

kann nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen einer Art-für-Art-Betrachtung (Stufe II) wurde die 

etwaige Betroffenheit tiefergehend beurteilt. 

 

Beschränkung der Zeiten für den Abbruch von Gebäuden  

Ein Abbruch der Gebäude ist im Zeitraum von der herbstlichen Schwärmphase von Fledermäu-

sen bis zum Bezug der Winterquartiere und außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von Vögeln im 

Zeitraum des Monats Oktober vorzunehmen.  
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Abbau bzw. Demontage von Strukturen mit guter Eignung als Fledermausquartier/ ggf. Schaffung 

von Ersatzquartieren  

Vor Beginn der Abbrucharbeiten sind Strukturen an den Gebäuden, die eine besondere Quartier-

seignung für Fledermäuse aufweisen, mit fachgutachterlicher Beteiligung zu entfernen. Zeitraum: 

Ab Mitte September bis Anfang November. Bei Nachweis eines Besatzes durch Fledermäuse be-

steht das Erfordernis der Schaffung von Ersatzquartieren im Verhältnis von mindestens 1:1. 

 

Abbruchbegleitende Besatzkontrolle/ ggf. Schaffung von Ersatzquartieren  

Um das Risiko des Tötens und Verletzens von Fledermäusen zu minimieren, sind die Gebäude un-

mittelbar vor Abbruch durch eine fachkundige Person auf Fledermausbesatz zu kontrollieren. 

Sollte ein Besatz festgestellt werden, ist der Abbruch auf einen Zeitpunkt nach Ausflug der Fleder-

mäuse zu verschieben. Bei einem festgestellten Besatz sind artspezifische Ersatzmaßnahmen 

(Schaffung von Ersatzquartieren) in einem Verhältnis von mindestens 1:1 umzusetzen.  

 

Beschränkung der Zeiten für Gehölzrodungen und Vegetationsentfernungen  

Baumfällungen, Gehölzrodungen und die Entfernung krautiger Vegetation zur Baufeldfreima-

chung sind auf den Zeitraum außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von Vögeln zu beschränken. 

Zeitraum: Von Anfang Oktober bis Ende Februar.  

 

Schaffung von Ersatzquartieren für gebäudebewohnende Fledermäuse  

Es sind sechs Ersatzquartiere an Gebäuden im räumlichen Zusammenhang mit der Vorhabenflä-

che zu montieren. Die Maßnahme kann an den neu zu errichtenden Gebäuden umgesetzt wer-

den. Aufgrund der bedingten Eignung des Gebäudebestands als Winterquartier, ist mindestens 

einer der Fledermauskästen in isolierter Ausführung mit Winterquartierseignung zu wählen. 

Aufgrund des fehlenden Nachweises einer Nutzung der Gebäude als Fledermausquartier sind die 

Ersatzquartiere jedoch nicht zwingend als vorgezogene Ersatzmaßnahme umzusetzen, sondern 

kann auch an hier vorgesehenen Neubauten Berücksichtigung finden. Sollte jedoch im Zuge der 

abbruchbegleitenden Gebäudeuntersuchung Besatz durch Fledermäuse festgestellt werden, be-

steht das Erfordernis der Installation von Ersatzquartieren mindestens vor Eintreten der nächs-

ten Nutzungsperiode (entsprechend des Jahreszyklus der Fledermäuse) des Folgejahrs. 

 

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten gebotenen fachlich anerkannten Maßnahmen 

können das Tötungs- und Verletzungsrisiko für alle Konfliktarten auf ein unvermeidbares Maß 

reduziert (Ausnahmetatbestand gem. § 44 (5) Nr. 1 BNatSchG) und Verluste von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten ausgeglichen werden. Eine Betroffenheit im Sinne des § 44 BNatSchG ist damit 

nicht gegeben. 

10 Auswirkungen der Planung 

10.1 Starkregen 

Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie hat für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bewer-

tung der Beeinflussung von Starkregenereignissen die „Starkregenhinweiskarte für NRW“ zur Ver-

fügung gestellt (siehe Abbildung 6). Gegenstand der Starkregenhinweiskarte ist auf Grundlage ei-

nes digitalen Geländemodelles eine Darstellung, wie sich Starkregenereignisse außerhalb von 

Fließgewässern auswirken können. Diese Darstellung wird dabei für zwei Starkregenszenarien vor-

genommen: ‚Seltener Starkregen‘ (100-jährliche Wiederkehr gemäß regionaler meteorologischer 
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Statistiken) und ‚Extremer Starkregen‘ (90 mm pro Stunde und m²), wobei der gegenständlichen 

Abwägung der extreme Starkregen zugrunde gelegt wird.  

 

 

Abbildung 6: Hochwasser-Gefahrenkare NRW: niedrige Wahrscheinlichkeit HQextrem (ohne Maßstab), 

Quelle: www.govdata.de/dl-de/zero-2-0: 

 

Der Starkregenhinweiskarte NRW ist zu entnehmen, dass im Nahbereich zur Paderborner Straße 

Überschwemmungsereignisse prognostiziert werden, für die bei extremen Starkregenereignissen 

Wasserstände zwischen ca. 0,5 bis 1,0 m auftreten. Eine besondere Hinweis- oder Kennzeichnungs-

pflicht resultiert hieraus nicht. In dem von den Überschwemmungen betroffenen Bereich ist mit 

vorliegender Planung die private Erschließungsstraße vorgesehen. Es ist davon auszugehen, dass 

die geplante private Straßenverkehrsfläche als Notfallwasserweg fungieren wird und dies im Rah-

men der Erschließungsplanungen berücksichtigt wird. 

Im weiteren Verfahren ist für die Planung ein Entwässerungskonzept zu erstellen, in dem u.a. auch 

eine Starkregenbetrachtung vorgenommen wird. 

10.2 Belange des Bodenschutzes / Altlasten 

Das Plangebiet selbst sowie die östlich anschließenden Flächen sind Teil einer ehemaligen Erdde-

ponie, die als solche nicht mehr genutzt wird und heute eine Brachfläche mit Pioniervegetation 

darstellt. Die Deponie ist abgeschlossen und endhergerichtet. Sie gilt ab dem 06.04.2006 als still-

gelegt und befindet sich aktuell in der abfallrechtlichen Nachsorgephase.  

Die Überplanung der Deponie löst ein deponierechtliches Änderungsverfahren aus. Für das Ände-

rungsverfahren ist ein prüffähiger Antrag von einem Fachplaner erforderlich, der beim Kreis Pa-

derborn einzureichen ist. Abhängig von den Ergebnissen der Gefährdungsabschätzung ist alterna-

tiv eine Entlassung aus der abfallrechtlichen Nachsorge denkbar, nach der ein deponierechtliches 

Änderungsverfahren nicht mehr erforderlich wäre. Die Entlassung aus der Nachsorge wäre beim 

Kreis Paderborn zu beantragen. 
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Bei den im Bereich des Plangebietes durchgeführten Bodenuntersuchungen im Jahr 2022 wurde 

angefüllter natürlicher Bodenaushub, ohne Fremdmaterialien wie Müll, Ziegel- oder Betonreste 

vorgefunden. Bei chemischen Untersuchungen des Chemischen Untersuchungsamtes des Kreises 

Paderborn wurden keine Überschreitungen der Zuordnungswerte festgestellt. Im Rahmen einer 

Bodenluftuntersuchungen konnte in keiner der analysierten Bodenluftproben schädliche Gase 

nachgewiesen werden. Alle untersuchten Parameter lagen unterhalb der Nachweisgrenze. Somit 

sind für das geplante Vorhaben keine Sicherungsmaßnahmen erforderlich. 

 

Im weiteren Verfahren ist zur Beurteilung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse eine Gefähr-

dungsabschätzung durchzuführen, in deren Rahmen auf Grundlage des Bebauungsplanes Boden-

untersuchungen für den Pfad Boden-Mensch und Deponiegasmessungen durch einen Fachgut-

achter durchzuführen sind. 

 

Für die Deponiefläche bestehen Rekultivierungsauflagen, aufgrund dieser Hecken und Sukzessi-

onsflächen angelegt worden sind. Diese können durch die Festsetzung von Flächen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Nahbereich zur Paderborner 

Straße sowie zur Hauptstraße erhalten werden. Der durch den Verlust auf den übrigen Flächen 

entstehende Kompensationsbedarf ist im weiteren Verfahren zu ermitteln und entsprechend fest-

zusetzen. 

10.3 Kampfmittel 

Hinsichtlich einer möglichen Kampfmittelbelastung wurde seitens des Kampfmittelbeseitigungs-

dienstes Westfalen-Lippe eine Luftbildauswertung durchgeführt, die für einen Teilbereich des Plan-

gebietes ein Absuchen der zu bebauenden Flächen und Baugruben erforderlich macht (siehe Ab-

bildung 7). 

 

Als Ergebnis der Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wurden der nördliche 

Teil des Flurstücks 719 sowie der nördlich angrenzende Bereich des Flurstücks 716 (geplante pri-

vate Straßenverkehrsfläche) und der südöstliche Randbereich des Flurstücks 718 als Bombenab-

wurfgebiet des 2. Weltkrieges ausgewiesen. Obwohl in den Kriegsluftbildern keine Hinweise auf 

eine konkrete Kampfmittelbelastung in Form von Bombenblindgängerverdachtspunkten erkannt 

wurden, kann hier eine Kampfmittelbelastung im Untergrund nicht ausgeschlossen werden. Daher 

empfiehlt der Kampfmittelbeseitigungsdienst im Vorfeld dort geplanter Baumaßnahmen geeig-

nete weitergehende Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen zu veranlassen, d. h. vorlaufende Bau-

grundsondierungen mittels geophysikalischer Oberflächen- und/oder Bohrlochdetektion. 

 

Gegenwärtig befindet sich in einem Großteil des durch Bombardierungseinwirkungen gekenn-

zeichneten Bereichs eine etliche Meter mächtige Erddeponie, die nach Kriegsende aufgeschüttet 

wurde, aber im Zuge der Baufeldvorbereitung voraussichtlich wieder zu beseitigen sind. 

Es wird daher zur Umsetzung der empfohlenen Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen folgende 

Vorgehensweise vorgeschlagen: 

- Abtrag der – als kampfmittelfrei einzustufenden – Nachkriegsauffüllung/Erddeponie; 

- falls beim Abtrag der untersten Auffüllungsschichten Erdeingriffe in den darunterliegen-

den, nach Kriegsende unberührten Boden nicht auszuschließen sind, sollte der Abtrag hier 

mit der gebotenen Vorsicht erfolgen; sollten kampfmittelverdächtige Gegenstände ange-

troffen oder auffällige Erdverfärbungen festgestellt werden, wären die Arbeiten umgehend 

einzustellen und der KBD-WL zu informieren; 
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- Vorbereitung der nun auffüllungsfreien Baufläche für die empfohlene Oberflächendetek-

tion (s. Hinweise zur Räumstellenvorbereitung, https://www.bra.nrw.de/recht-ordnung/ge-

fahrenabwehr/kampfmittelbeseitigungsdienst-westfalen-lippe-kbd-wl); 

- Durchführung der Oberflächendetektion durch den Kampfmittelbeseitigungsdienstes 

Westfalen-Lippe; 

- sollten im Rahmen des geplanten Bauvorhabens Spezialtiefbaumaßnahmen vorgesehen 

sein, wären hierfür durch den Bauherrn Bohrlochdetektionen gemäß der Kampfmittelver-

ordnung NRW und dem zugehörigen Leitfaden zu veranlassen (s. z.B. 

https://www.bra.nrw.de/recht-ordnung/gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigungsdienst-

westfalen-lippe-kbd-wl). 

 

 

Abbildung 7: Kampfmittelverdachtsflächen, Quelle: Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe  

 

Im Bebauungsplan ist ein entsprechender Hinweis mit Darstellung des betroffenen Bereiches ent-

halten, dass Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen empfohlen sind. 

 

Bei Bodeneingriffen ist Allgemein zu beachten: 

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder werden 

verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist unverzüglich 

der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungsbehörde oder Po-

lizei zu verständigen. 

 

https://www.bra.nrw.de/recht-ordnung/gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigungsdienst-westfalen-lippe-kbd-wl
https://www.bra.nrw.de/recht-ordnung/gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigungsdienst-westfalen-lippe-kbd-wl
https://www.bra.nrw.de/recht-ordnung/gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigungsdienst-westfalen-lippe-kbd-wl
https://www.bra.nrw.de/recht-ordnung/gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigungsdienst-westfalen-lippe-kbd-wl
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Die Beauftragung operativer Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen muss seitens der Ordnungsbe-

hörde rechtzeitig per E-Mail unter Verwendung des Vordrucks AoK (Download im Infocenter von 

KISKaB) an das Postfach kbd-wl@bra.nrw.de verschickt werden. Hinweise zu Standardbearbei-

tungszeiten entnehmen Sie dem AoK, bei verlängerten Bearbeitungszeiten dem Webauftritt der 

Bezirksregierung Arnsberg z.B. unter http://www.bra.nrw.de/479001. 
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